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Kleine Anfrage  

des Abgeordneten Niclas Dürbrook (SPD)  

und 

Antwort 

der Landesregierung - Ministerium für Justiz und Gesundheit 

Pressearbeit des Justizministeriums

Staatssekretär Otto Carstens berichtete im Innen- und Rechtsausschuss am 01. 
März 2023, das Justizministerium habe auf Presseanfragen am 22. Februar im Zu-
sammenhang mit einem Bericht in der GdP-Zeitschrift „Der Schlüssel“ geantwortet 
und die Hintergründe der Entscheidung zu Sicherungsmaßnahmen bei Ibrahim A. 
vollständig dargestellt. Man könne „aber nicht bestimmen, was die Presse von unse-
ren Antworten veröffentlicht“1. 
 

1. Wie viele Presseanfragen und -nachfragen hat das Justizministerium zur The-
matik Ibrahim A. am 22. und 23. Februar beantwortet? 
 
Antwort:  
 
Jenseits der mündlich erteilten Auskünfte erfolgten an den genannten zwei 
Tagen fünf schriftliche Presseantworten, wobei eine der hier eingegangenen 
Anfragen an die JVA Neumünster weitergegeben und von dort direkt schriftlich 
beantwortet wurde, da die Fragestellung direkt die JVA Neumünster betraf. 

 

2. Wurde von Seiten des Ministeriums in den Antworten darüber informiert, dass 
die Entscheidung über Sicherungsmaßnahmen von Ibrahim A. von der Leitung 
der JVA Neumünster getroffen wurde? Wenn nein: Warum hat Staatssekretär 

                                            
1 SHZ v. 02.03.2023, S. 5. 
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Dr. Carstens den Vorgang in der Sitzung des Innen- und Rechtsausschusses 
am 01. März so dargestellt, als habe der Sprecher des Ministeriums die 
Presse darüber unterrichtet, dass die von der GdP kritisierte Entscheidung von 
der Anstaltsleitung getroffen wurde und diese im Nachgang das Ministerium 
darüber informiert habe? 
 
Antwort: 
 
Das Ministerium hat zu der das Ministerium betreffenden Frage geantwortet, 
dass es keine Weisung seitens der Aufsichtsbehörde – dem Justizministerium 
– gab. Die Antwort, dass die Entscheidung über Sicherungsmaßnahmen von 
der Leitung in der JVA Neumünster erfolgte, wurde durch die zuständige Lei-
tung der JVA Neumünster am gleichen Tage gegeben, nachdem das Ministe-
rium die entsprechende Anfrage dorthin weitergegeben hatte.   

 
 

 
 


